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RESOLUTION 67/2

Verabschiedet auf der 23. Plenarsitzung am 11. Oktober 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/502, Ziff. 6).

67/2. Beitragsschlüssel für die Aufteilung der Ausgabenlast der Vereinten Nationen: Anträge nach 
Artikel 19 der Charta

Die Generalversammlung,

nach Behandlung von Kapitel V des Berichts des Beitragsausschusses über seine zweiundsiebzigste Ta-
gung1,

erneut erklärend, dass die Mitgliedstaaten nach Artikel 17 der Charta der Vereinten Nationen verpflich-
tet sind, die Ausgaben der Organisation nach einem von der Generalversammlung festzusetzenden Vertei-
lungsschlüssel zu tragen,

1. bekräftigt ihre Rolle gemäß Artikel 19 der Charta der Vereinten Nationen sowie die beratende
Funktion des Beitragsausschusses gemäß Regel 160 der Geschäftsordnung der Generalversammlung;

2. bekräftigt außerdem ihre Resolution 54/237 C vom 23. Dezember 1999;

3. ersucht den Generalsekretär, die Mitgliedstaaten weiter auf die in Resolution 54/237 C genannte
Frist aufmerksam zu machen, vor allem durch frühzeitige Ankündigung im Journal of the United Nations
(Journal der Vereinten Nationen) und durch direkte Mitteilung;

4. fordert alle Mitgliedstaaten, die eine Ausnahme nach Artikel 19 der Charta beantragen, nach-
drücklich auf, zur Begründung ihres Antrags möglichst viele Informationen beizubringen und zu erwägen,
diese Informationen vor Ablauf der in Resolution 54/237 C genannten Frist zu übermitteln, damit möglicher-
weise benötigte zusätzliche Detailinformationen zusammengestellt werden können;

5. stimmt darin überein, dass die nicht vollständige Zahlung des zur Vermeidung der Anwendung
von Artikel 19 der Charta erforderlichen Mindestbetrags durch Guinea-Bissau, die Komoren, São Tomé und
Príncipe, Somalia und die Zentralafrikanische Republik auf Umständen beruhte, die diese
-21ikan
benundsechzigsten Tagung gestattet wird.

RESOLUTION 67/235

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 24. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/666, Ziff. 7).

67/235. Finanzberichte und geprüfte Rechnungsabschlüsse sowie Berichte des Rates der
Rechnungsprüfer

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 52/212 B vom 31. März 1998 und ihren Beschluss 57/573 vom
20. Dezember 2002,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 65/243 A und B vom 24. Dezember 2010 beziehungsweise
30. Juni 2011 und 66/232 A und B vom 24. Dezember 2011 beziehungsweise 21. Juni 2012,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/231 vom 23. D
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nach Behandlung der Finanzberichte und geprüften Rechnu
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4. bekräftigt, dass der Rat der Rechnungsprüfer völlig unabhängig und alleine für die Durchführung
der Rechnungsprüfungen verantwortlich ist;

5. beschließt, die Berichte des Rates der Rechnungsprüfer über den Internationalen Strafgerichtshof
für Ruanda und den Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien unter den jeweiligen die
Strafgerichtshöfe betreffenden Tagesordnungspunkten weiter zu behandeln;

6. lobt den Rat der Rechnungsprüfer für die fortlaufend hohe Qualität seiner Berichte, insbesondere
in Bezug auf seine Stellungnahmen zur Verwaltung der Ressourcen und zur Verbesserung der formalen Ge-
staltung der Rechnungsabschlüsse;

7. nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalsekretärs über die Umsetzung der Empfehlungen
des Rates der Rechnungsprüfer19,20;

8. ersucht den Generalsekretär und die Leiter der Fonds und Programme der Vereinten Nationen er-
neut, die vollständige, rasche und fristgerechte Umsetzung der Empfehlungen des Rates der Rechnungsprü-
fer und der entsprechenden Empfehlungen des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfra-
gen sicherzustellen, die Programmleiter weiter für die Nichtumsetzung der Empfehlungen zur Rechenschaft
zu ziehen und die tieferen Ursachen der durch den Rat aufgezeigten Probleme wirksam anzugehen;

9. ersucht den Generalsekretär erneut, in seinen Berichten über die Umsetzung der Empfehlungen
des Rates der Rechnungsprüfer eine umfassende Erklärung für Verzögerungen bei der Umsetzung der Emp-
fehlungen des Rates zu liefern, insbesondere wenn die noch nicht vollständig umgesetzten Empfehlungen
zwei Jahre oder mehr zurückliegen;

10. ersucht den Generalsekretär außerdem erneut, in künftigen Berichten den voraussichtlichen Zeit-
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16. verweist auf die Ziffern 21 bis 27 des Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen und fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, alle diesbezüglichen Empfehlungen des
Rates der Rechnungsprüfer und des Beratenden Ausschusses vorrangig umzusetzen;

17. verweist außerdem auf die in den Ziffern 21 bis 26 des Berichts des Beratenden Ausschusses für
Verwaltungs- und Haushaltsfragen erwähnten Empfehlungen des Rates der Rechnungsprüfer zu den Groß-
projekten zur Umgestaltung der Geschäftsprozesse und legt dem Generalsekretär nahe, diese Empfehlungen
bei der Vorbereitung künftiger Initiativen vergleichbarer Größenordnung und Komplexität zu berücksichti-
gen, darunter die Initiativen zur institutionellen Umstrukturierung;

18. stellt mit Besorgnis fest, dass der Erfolg der Einführung der Internationalen Rechnungslegungs-
standards für den öffentlichen Sektor bei den Vereinten Nationen, den Friedenssicherungseinsätzen, der Uni-
versität der Vereinten Nationen und UN-Frauen nach wie vor stark gefährdet ist, und ersucht den Generalse-
kretär in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Koordinierungsrats der Leiter der Organisationen des Sys-
tems der Vereinten Nationen, alle Leiter der Institutionen der Vereinten Nationen zu bitten, geeignete Maß-
nahmen zur Verringerung dieser Gefährdung zu ergreifen und der Versammlung auf ihrer achtundsechzigs-
ten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

19. betont, dass das ergebnisorientierte Management ein zentrales Managementinstrument zur Ver-
besserung der Leistung und zur Gewährleistung der erwarteten Ergebnisse auf der Grundlage der von den
Mitgliedstaaten erteilten Mandate ist;

20. betont außerdem, dass die wirksame Anwendung des ergebnisorientierten Managements eine
konstante Schwerpunktsetzung der Organisation auf Ergebnisse und daher ein konstantes und zielgerichtetes
Engagement der hochrangigen Führungskräfte erfordert, und legt in dieser Hinsicht dem Generalsekretär na-
he, die Verantwortung für die Anwendung des ergebnisorientierten Managements einer hochrangigen Füh-
rungskraft zuzuweisen;

21. bedauert, dass der Rat der Rechnungsprüfer erhebliche Mängel bei der Durchführung des ergeb-




